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Pflegevertrag

Kind
	[bookmark: Text1]Vorname	     
	[bookmark: Text4]Name	     

	[bookmark: Text2]Geburtsdatum	     
	[bookmark: Text5]Konfession	     

	[bookmark: Text3]Wohnhaft bei	     
	[bookmark: Text6]Heimatstaat	     

	AHV-Nummer	     
	Aufenthaltsbewilligung	     



Eltern
	Mutter
	Vater

	[bookmark: Text7]Vorname	     
	[bookmark: Text13]Vorname	     

	[bookmark: Text8]Name	     
	[bookmark: Text14]Name	     

	[bookmark: Text9]Adresse	     
	[bookmark: Text15]Adresse	     

	[bookmark: Text10]PLZ/Ort	     
	[bookmark: Text16]PLZ/Ort	     

	[bookmark: Text11]Telefon (p)	     
	[bookmark: Text17]Telefon (P)	     

	[bookmark: Text12]Telefon (g)	     
	[bookmark: Text18]Telefon (G)	     



Die elterliche Sorge des Kindes ist bei:
☐  den Eltern	☐  der Mutter	☐  dem Vater	☐  Dritten, nämlich:
	[bookmark: Text19]     	



Das Aufenthaltsbestimmungsrecht (Obhutsrecht) für das Kind ist bei:
☐  den Eltern	☐  der Mutter	☐  dem Vater	☐  Dritten, nämlich:
	     



☐ Es besteht eine vormundschaftliche Massnahme nach Art.       ZGB:
	Name / Funktion:
	[bookmark: Text21]     



Pflegeeltern
	[bookmark: Text22]Vorname	     
	[bookmark: Text26]Vorname	     

	[bookmark: Text23]Name	     
	[bookmark: Text27]Name	     

	[bookmark: Text24]Adresse	     
	[bookmark: Text28]PLZ/Ort	     

	[bookmark: Text25]Telefon (P)	     
	[bookmark: Text29]Telefon (G):	     

	AHV-Nummer	     
	AHV-Nummer	     
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GEMEINSAME VEREINBARUNGEN

1. 	Auftrag
Die Pflegeeltern verpflichten sich, für das Kind zu sorgen und es nach besten Kräften zu erziehen, solange es sich bei ihnen aufhält.
Eltern (bzw. die sorgeberechtigte Person) und Pflegeeltern unterstützen sich gegenseitig in der Erziehung und Förderung des Kindes.
Über besondere Vorkommnisse, wie Krankheit des Kindes, sowie bei Notfällen informieren sich die Eltern (bzw. die sorgeberechtigte Person) und Pflegeeltern gegenseitig sofort.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Pflegekindergesetz (BR 219.050) steht dieses Pflegeverhältnis unter der Aufsicht der folgenden Stelle:

Kantonales Sozialamt Graubünden

Für die Begleitung des Pflegeverhältnisses ist im Auftrag des Kantonalen Soziamtes Graubünden folgende Fachperson zuständig (Name, Vorname, Adresse):

[bookmark: Text152]     

[bookmark: Text32]2. 	Pflegeverhältnis
☐  Dauerpflege	☐  Wochenpflege	☐  Andere Form, nämlich:      

	Beginn des Pflegeverhältnisses am:
	[bookmark: Text33]     

	Der Pflegevertrag beginnt am:
	[bookmark: Text141]     

	Geplante Dauer:
	[bookmark: Text34]     

	Probezeit:
	[bookmark: Text35]     



3. 	Rechte und Pflichten der Pflegeeltern
3.1. 	Während der Dauer des Pflegeverhältnisses verpflichten sich die Pflegeeltern, das Kind zu betreuen und zu erziehen. Sie stimmen sich dabei mit der Inhaberin oder dem Inhaber der elterlichen Sorge oder der gesetzlichen Vertretung des Kindes über die Erziehung des Kindes ab.

☐	Die Erziehung des Pflegekindes wird den Pflegeeltern überlassen.

☐	Es werden folgende Erziehungsgrundsätze vereinbart:

[bookmark: Text223]	     

Die Pflegeeltern sind zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgabe berechtigt, die Inhaberin oder den Inhaber der elterlichen Sorge bzw. die gesetzliche Vertretung des Kindes in der Ausübung der elterlichen oder vormundschaftlichen Sorge zu vertreten. Abweichende Anordnungen / Weisungen bleiben jedoch vorbehalten (Art. 301 Abs. 1 ZGB).

Die Pflegeeltern sorgen insbesondere für die
- alltägliche Pflege und Erziehung des Kindes
- Bestimmung seines Aufenthaltes
- Überwachung seines Umgangs mit Dritten.

Bei Krankheit oder Unfall des Kindes werden Zuständigkeit und Benachrichtigungspflicht wie folgt geregelt:

[bookmark: Text224]     

3.2. Die Pflegeeltern treffen für das Kind die Entscheidungen, die nach der Natur der Sache üblicherweise dem unmittelbaren Erzieher obliegen oder die ihnen von der Inhaberin oder dem Inhaber der elterlichen Sorge bzw. der gesetzlichen Vertretung des Kindes ausdrücklich oder stillschweigend überlassen worden sind.

Folgende besondere Entscheidungsbefugnisse bleiben ausschliesslich der Inhaberin oder dem Inhaber der elterlichen Sorge bzw. der gesetzlichen Vertretung des Kindes vorbehalten:

[bookmark: Text38]     

Folgende Entscheidungsbefugnisse stehen den Pflegeeltern zu:
[bookmark: Text39]     

3.3. Die Pflegeeltern sind befugt, notwendige Entscheidungen für das Kind zu treffen, welche aus äusseren Gründen (zeitliche Dringlichkeit, Abwesenheit, Krankheit) von der Inhaberin oder den Inhaber der elterlichen Sorge bzw. der gesetzlichen Vertretung des Kindes nicht oder nicht rechtzeitig getroffen werden können. Dies betrifft insbesondere Entscheidungen, welche im Falle einer schweren Erkrankung oder eines Unfalles des Pflegekindes notwendig werden.

Die Pflegeeltern sind in einem solchen Fall jedoch verpflichtet, nach Möglichkeit vorgängig die Weisung der Inhaberin oder des Inhabers der elterlichen Sorge bzw. der gesetzlichen Vertretung des Kindes einzuholen bzw. die Inhaberin oder Inhaber der elterlichen Sorge bzw. die gesetzliche Vertretung des Kindes unverzüglich über die getroffene Entscheidung zu informieren. 

3.4. Erteilen Eltern mit elterlicher Sorge den Pflegeeltern widersprüchliche oder offensichtlich nicht mit dem Kindeswohl verträgliche Weisungen, so können diese in dringenden Fällen den Entscheid selbst treffen. In nicht dringlichen Fällen haben sie die zuständige Vormundschaftsbehörde zu benachrichtigen, sofern das Kindeswohl sonst gefährdet würde (Art.307 f. ZGB).

4. Zusammenarbeit von Pflegeeltern und Sorgeberechtigten
4.1. Die Pflegeeltern und die platzierenden Eltern bzw. die gesetzliche Vertretung des Kindes verpflichten sich gegenseitig, zum Wohle desselben zusammenzuarbeiten.
4.2. Im Interesse einer möglichst ungestörten Entwicklung des Kindes zeigen sich Pflegeeltern und leibliche Eltern Ferien- und Feiertagstermine sowie andere voraussehbare Verhinderungsgründe rechtzeitig an, sodass die Betreuung des Kindes während dieser Zeit gesichert werden kann.

4.3. Pflegeeltern und leibliche Eltern melden sich gegenseitig Veränderungen wie Wohnungswechsel und sonstige wichtige, das Pflegeverhältnis beeinflussende Änderungen der persönlichen Umstände. Sie teilen dies auch einer allfälligen gesetzlichen Vertretung des Kindes sowie der Pflegekinderaufsicht mit



5. Pflegegeld
5.1. Die Bemessung des Pflegegeldes teilt sich in Spesen- und Betreuungskosten auf. Die Spesen beinhalten folgende Kosten: Ernährung, Wohnen, Energie, Einrichtungen, laufende Haushaltskosten, Ausbildungskosten der Pflegeeltern und Nebenkosten (s. Pflegegeldrichtlinien des Kantonalen Sozialamtes Graubünden). 

	Die Höhe des Pflegegeldes findet sich im Anhang dieses Pflegevertrages (Berechnung Pflegegeld, Excel-Dokument).

	Für unselbständig erwerbstätige Pflegeeltern gilt ab einem bestimmten Jahreslohn obligatorisch eine Anschlusspflicht an eine Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule (BVG).
Die Pflegeeltern können selber entscheiden, ob sie die abrechnungspflichtige Entschädigung unter sich aufteilen wollen oder nicht:
☐	Die abrechnungspflichtige Entschädigung wird unter den Pflegeeltern nicht aufgeteilt.
☐	Die abrechnungspflichtige Entschädigung wird unter den Pflegeeltern wie folgt aufgeteilt:      

[bookmark: Text79]Das Pflegegeld ist zu bezahlen durch      
☐	jeweils bis zum       des Vormonats
☐	innert       Tagen nach Rechnungsstellung
Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das Konto Nr.	     
Kontoinhaber/in		     
Bank/Filiale	     
Bankclearing Nr.	     
Postkonto		     
	IBAN-Nr.		     

Bei ausserordentlichen Anschaffungen bzw. Auslagen holen die Pflegeeltern vorgängig das Einverständnis der Eltern bzw. der sorgeberechtigten Person und des Versorgers ein.

Die Beträge basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise, Stand November 2010, 104.2 Punkte (Basis Dezember 2005 = 100 Punkte). Sie können jeweils auf den 1. Januar nach dem Novemberindex des Vorjahres angepasst werden.

	
	Indexstand:
	[bookmark: Text214](      = 100)
	bei Platzierung:
	[bookmark: Text215]     



5.2	Hält sich das Kind in der Dauerpflege mehr als 7 Tage nicht bei den Pflegeeltern (zusätzlich zu vier Wochen Ferien) auf (in der Wochenpflege mehr als 5 Tage), reduziert sich das Pflegegeld um die Kosten für die Ernährung und die Entschädigung für die erbrachte Erziehungsleistung (Betreuung). Bei einem Pauschalbetrag reduziert sich das Pflegegeld um Zwei-Drittel.


6. AHV-/IV-/EO- und ALV-Beitragspflicht sowie Steuerpflicht
6.1	Pflegegelder für die Betreuung fremder Kinder gehören in der Regel zum Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit. Von unselbständiger Erwerbstätigkeit ist insbesondere auszugehen, wenn ein/e Behörde/Berufsbeistand/Vormund die Platzierung eines Kindes mittels Vertrag geregelt hat. Als beitrags- und abrechnungspflichtige Arbeitgeberin gilt, wer das Pflegegeld den Pflegeeltern ausrichtet, unabhängig davon, wie die Finanzierung geregelt ist. Neben der Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge an die AHV/IV/EO/ALV/FAK haben die Arbeitgebenden die Versicherungspflicht in der obligatorischen Unfallversicherung (UVG) und gegebenenfalls beruflichen Vorsorge (BVG) sicherzustellen. Zu den weiteren Arbeitgeberverpflichtungen gehören:

-	die Ausrichtung von Kinderzulagen für eigene Kinder der Pflegeeltern
-	sowie die Ausstellung des Lohnausweises.
(s. auch www.sva.gr.ch; Dienstleistungen, Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, Merkblätter, Merkblatt Beitragspflicht auf Entschädigungen für Pflegeeltern)

6.2	Pflegegelder, die der betreuenden Person aus der Betreuung fremder Kinder zufliessen, stellen in dem Umfang steuerbares Einkommen für geleistete Arbeit dar, als sie die Aufwendungen für den Unterhalt der Pflegekinder (Verpflegung, Nebenkosten, etc.) übersteigen. Soweit sie bloss Ersatz der anfallenden Unkosten darstellen, entsteht kein steuerbares Einkommen. Zahlungen in der Höhe von bis zu Fr. 1‘000.- pro Jahr werden als reine Unkostenentschädigungen erkannt und müssen nicht deklariert werden. 
Die Abdeckung der direkten Kinderkosten (Kost und Logis, Haushaltskosten etc.) können ohne Nachweis für jedes betreute Kind aus fremdem Haushalt pauschal abgezogen werden:
	Art der Pflege:
	Ab Steuerperiode 2011

	Tages- oder Nachtpflege
	Pro Tag
	Fr. 26.00

	Wochenpflege
	Pro Monat
	Fr. 570.00

	Dauerpflege
	Pro Monat
	Fr. 780.00


Bei diesen Abzügen handelt es sich um Maximalbeträge, welche die effektiven Einkünfte nicht übersteigen dürfen. Diese pauschalierten direkten Kinderkosten werden auch bei selbständiger Tätigkeit zum Abzug zugelassen, sofern die Entschädigung pauschal erfolgt. 
(s. auch www.stv.gr.ch, Praxis, Einkommens- und Vermögenssteuer, Praxisfestlegungen StG Art. 17).


7. 	Krankheit, Unfall und Haftpflicht des Kindes[footnoteRef:1] [1:  siehe Art. 8 Abs. 3 PAVO] 


0. Erkrankt das Kind oder erleidet es einen Unfall leiten die Pflegeeltern die notwendigen
Massnahmen ein und informieren die Eltern, bzw. die sorgeberechtigte Person.

0. Das Kind ist gegen Krankheit / Unfall und Haftpflicht versichert bei:
	Krankheit:
	[bookmark: Text93]     

	Unfall:
	[bookmark: Text148]     

	Haftpflicht:
	[bookmark: Text94]     



Die Prämienzahlungen erfolgen bei:
	Krankheit durch:
	     

	Unfall durch:
	[bookmark: Text149]     

	Haftpflicht durch:
	     







1. Besuchsregelung
[bookmark: Text158]Bis zum nächsten Standortgespräch gilt die am       getroffene Besuchsregelung:

	Von:
	Bis:
	Bei:

	[bookmark: Text98]     
	[bookmark: Text103]     
	[bookmark: Text108]     

	[bookmark: Text99]     
	[bookmark: Text104]     
	[bookmark: Text109]     

	[bookmark: Text100]     
	[bookmark: Text105]     
	[bookmark: Text110]     

	[bookmark: Text101]     
	[bookmark: Text106]     
	[bookmark: Text111]     

	[bookmark: Text102]     
	[bookmark: Text107]     
	[bookmark: Text112]     



Änderungen, bzw. ausserordentliche Besuche sind jeweils gegenseitig mindestens      
Tage im Voraus zu vereinbaren.


[bookmark: Text225]9.	Ferienregelung

Das Kind verbringt Ferien bei:	      

	Von:
	Bis:
	Bei:

	[bookmark: Text114]     
	[bookmark: Text119]     
	[bookmark: Text120]     

	[bookmark: Text115]     
	[bookmark: Text118]     
	[bookmark: Text121]     

	[bookmark: Text116]     
	[bookmark: Text117]     
	[bookmark: Text122]     



[bookmark: Text123]Ferienabsichten sollten sich Eltern bzw. sorgeberechtigte Person und Pflegeeltern möglichst frühzeitig, mindestens aber       Wochen im Voraus bekannt geben.


10.	Schweigepflicht

Informationen, die Eltern, sorgeberechtigte Person und Pflegeeltern im Zusammenhang mit dem Pflegeverhältnis erfahren dürfen nur weitergegeben werden, wenn das „Wohl des Kindes“ dies erfordert.






11.	Dokumente

Es wurden den Pflegeeltern folgende Dokumente übergeben:

	ID / Pass
	☐
	Krankenversicherungsausweis
	☐
	[bookmark: Text124]Zeugnis / Lernberichte vom:	     
	☐
	[bookmark: Text126][bookmark: Text150]Anderes:	     
	☐
	[bookmark: Text226]     
	☐
	     
	☐


12.	Auflösung des Pflegeverhältnisses

Bereits vor Beginn des Pflegeverhältnisses sollte geklärt werden, ob das Kind vorübergehend, zeitlich beschränkte Hilfe (Übergangsplatzierung) braucht, oder ob die Hilfe auf Dauer (Dauerpflege) angelegt sein soll. 

Auf keinen Fall sollte das Pflegeverhältnis ohne Einhaltung der Kündigungsfrist von 3 Monaten von den sorgeberechtigte(n) Person(en) bzw. bei Obhutentzug nach Art. 310 ZGB durch den Beistand / die Beiständin einfach aufgelöst werden.

Konflikte, die sich im Rahmen des Pflegeverhältnisses ergeben, sollten im Interesse des Kindes im gemeinsamen Gespräch unter den Beteiligten an den Standortgesprächen und/oder unter Beizug eines Mediators /einer Mediatorin angegangen und gelöst werden.

Falls diese Gespräche zu einer Auflösung führen, sollten die Beteiligten Vereinbarungen treffen, die den gewachsenen Bindungen des Kindes Rechnung tragen.

13.	Besondere Vereinbarungen

[bookmark: Text128]     
















14.	Ausfertigung
Die Vertragsparteien (Eltern, sorgeberechtigte Person, Pflegeeltern, Beistand / Beiständin, gesetzl. Vertreter / Vertreterin, Zahlstelle) erhalten je ein Original des Pflegevertrages. Das Ressort Familie, Kinder und Jugendliche des kantonalen Sozialamtes erhält eine Kopie des Pflegevertrages.

15.	Schlussbestimmungen
Der Pflegevertrag wird rechtsgültig, sobald die Verfügung der Pflegeplatzbewilligung vom kantonalen Sozialamt Graubünden vorliegt.

Bein Änderungen der Bewilligungskriterien oder wenn sich das Pflegekind nicht mehr bei den Pflegeeltern aufhält, wird die Pflegeplatzbewilligung und somit auch der Pflegevertrag mit sofortiger Wirkung hinfällig.

Ihr Einverständnis bestätigen:
	Eltern / sorgeberechtigte Person
	Pflegeeltern
	Beistand / Beiständin oder
gesetzl. Vertreter / Vertreterin

	[bookmark: Text216]     
	[bookmark: Text217]     
	[bookmark: Text218]     

	[bookmark: Text219]     
	[bookmark: Text220]     
	[bookmark: Text221]     

	[bookmark: Text129]     
Ort / Datum
	[bookmark: Text131]     
Ort / Datum
	     
Ort / Datum



Wichtig: 
Wenn die verantwortlichen Eltern nicht oder nicht vollständig für die Fremdbetreuungskosten aufkommen können, muss bei der zuständigen Gemeinde eine Kostengutsprache eingeholt werden.



Anhang (Zutreffendes ankreuzen):
☐  Berechnung Pflegegeld (Excel-Dokument)
☐  Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption vom 19. Oktober 1977 (SR 211.222.338)
☐  Pflegekindergesetz vom 14. Februar 2007 (BR 219.050)
☐  Pflegegeldrichtlinien des Kantons Graubünden gültig ab 1. Januar 2011
☐  Merkblatt der Sozialversicherungsanstalt Graubünden betreffend sozialversicherungsrechtlicher Abrechnung („Beitragspflicht auf Entschädigungen für Pflegeeltern“)
☐  Praxisfestlegung der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden
☐  Berechnungsblatt; Pflegegeld 
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